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Bom 30. Mai 1913.

(Armee-Verordnungsblatt 1913, S. 253.)

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 6. Mai 1913 genehmige Ich, daß diejenigen
Kriegsdenkmünzen, die satzungsgemäß den Hinterbliebenen belassen werden sollen, sowie das Eiserne
Kreuz und sämtliche vor dem Feind erworbenen Orden und Ehrenzeichen auf Wunsch der Beteiligten


